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Erklärung der Kommission 

Die Kommission erinnert daran, dass gemäß Artikel 3d der Richtlinie 2003/87/EG Einkünfte aus 

der Versteigerung von Luftverkehrszertifikaten verwendet werden sollten, um den Klimawandel in 

der EU und in Drittländern zu bekämpfen, unter anderem zur Reduzierung von Treibhausgas-

emissionen, zur Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels in der EU und in Drittländern, 

insbesondere in Entwicklungsländern, zur Finanzierung von Forschung und Entwicklung auf dem 

Gebiet der Eindämmung und Anpassung, insbesondere in den Bereichen Raumfahrt und Luft-

verkehr, zur Verringerungen der Emissionen durch einen emissionsarmen Verkehr und zur Deckung 

der Kosten für die Verwaltung der Gemeinschaftsregelung. Versteigerungseinkünfte sollten auch 

zur Finanzierung von Beiträgen zum Globalen Dachfonds für Energieeffizienz und erneuerbare 

Energien und für Maßnahmen gegen die Abholzung von Wäldern eingesetzt werden. 

Die Kommission stellt fest, dass die Mitgliedstaaten die Kommission über Maßnahmen zur Ver-

wendung der Einkünfte aus der Versteigerung von Luftverkehrszertifikaten, die nach Artikel 3d der 

Richtlinie 2003/87/EG getroffen werden, informieren müssen. Einzelheiten zum Inhalt dieser 

Informationsberichte sind in der Verordnung (EU) Nr. xxxx/20131 über ein System für die Über-

wachung von Treibhausgasemissionen sowie für die Berichterstattung über diese Emissionen und 

über andere klimaschutzrelevante Informationen auf Ebene der Mitgliedstaaten und der EU und zur 

Aufhebung der Entscheidung Nr. 280/2004/EG enthalten. Weitere Einzelheiten werden in einem 

Durchführungsrechtsakt der Kommission gemäß Artikel 18 der Verordnung geregelt. Die Mitglied-

staaten veröffentlichen die Informationsmitteilungen, und die Kommission veröffentlicht für die EU 

aggregierte Angaben dazu in leicht zugänglicher Form. 

Die Kommission betont, dass ein marktgestütztes System auf globaler Ebene, bei dem ein inter-

nationaler Preis für CO2-Emissionen aus dem internationalen Luftverkehr ermittelt wird, zusätzlich 

zu dem primären Ziel der Emissionsverringerung auch dazu beitragen könnte, die notwendigen 

Mittel zur Unterstützung der internationalen Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels und 

zur Anpassung daran bereitzustellen. 

1  Wird in Kürze im Amtsblatt veröffentlicht. 




